
Union Sportverein Neulengbach 
 

ANMELDUNG zum NACHWUCHS-SOMMERCAMP 
 

11. August 2025 – 14. August 2025 
 

 

Liebe Kinder, liebe Jugend!  
 

Wir möchten euch ganz herzlich zu unserem – bereits traditionellen – Sommercamp einladen. Auch 
heuer warten auf Euch (ab Jahrgang 2019) wieder zahlreiche Überraschungen, Spaß, Bewegung und 
unvergessliche Stunden beim USV Neulengbach. 
 

Heuer (weil der Feiertag gut fällt) um einen Tag verlängert und wieder mit zwei Highlights: 
Einem gemeinsamen Abschlussabend samt Lagerfeuer am Donnerstag sowie –  wer mag – die Einladung 
zum gemeinsamen Zelten am Fußballplatz. Näheres dazu umseits. 
 

Zur Anmeldung bitte nachstehende Felder ausfüllen und 
das Formular als Foto oder Scan an camp@neulengbach.at schicken. 

 

Daten des Kindes:    

Vorname:   Geburtsdatum:  

Nachname:   Konfektionsgröße: 
(128-140-152-164-S-M-L) 

 

Adresse:     

Geschwisterkind:     

Was wir wissen sollten (Allergie, Krankheit, Wünsche, etc):    

 

ANMELDEN FÜR:    

 SOMMERCAMP MONTAG – DONNERSTAG (EUR 195,- / Geschwisterkind EUR 155,-) 

 LAGERFEUER am DONNERSTAG (freiwillig; ohne Zusatzkosten) 

 ZELTEN von DONNERSTAG auf FREITAG (freiwillig; ohne Zusatzkosten – jünger 8 Jahre nur in Begleitung) 

 

Eltern / Notfallkontakt:    

Vorname:   Telefon:  

Nachname:   E-Mail:  

Weitere 
Kontaktpersonen: 

    

Unterschrift d. 
Erziehungsberechtigten 

    



Sommercamp – wer darf teilnehmen? 

Zum Sommercamp sind neben allen USVN-Nachwuchskickern natürlich auch jene, die noch nicht Vereinsmitglieder sind, herzlich eingeladen.  

Wo, was, wie…!? 

Das Sommercamp findet im Wienerwaldstadion in Neulengbach statt und dauert Montag bis Donnerstag von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr. 

Die Kinder können ab 8:30 Uhr zum Stadion gebracht werden und werden die gesamte Woche in leistungs- und/oder altersgerechten 

Gruppen aufgeteilt. Die Abholung erfolgt zwischen 16:00 und 16:30 Uhr durch einen Erziehungsberechtigten bzw eine abholberechtigte 

Person. Die Erziehungsberechtigten können bei der Anmeldung auch angeben, dass die Kinder allein nach Hause gehen dürfen. 

Sind die Kinder am Donnerstag auch für das Lagerfeuer angemeldet, verlängert sich die Veranstaltungsdauer auf 21:00 Uhr. 

Diejenigen Kinder, die von Donnerstag auf Freitag (Feiertag) zum Übernachten im Zelt angemeldet sind, erhalten am Feiertag noch 

ein gemeinsames Frühstück. Für diese Kinder endet das Sommercamp am Freitag, 15.08.2025 um 09:00 Uhr. 
Programm 

Täglich stehen witterungsabhängig vor- und nachmittags fußballspezifische Übungen und Spiel und Spaß zur Gemeinschaftsförderung 

am Programm. Auch der eine oder andere Spaziergang oder eine Abkühlung im kühlen Nass kann nicht ausgeschlossen werden.  
Warum müssen Lagerfeuer und Zelten gesondert angekreuzt werden? 

Natürlich ist eine Teilnahme am Sommercamp ohne Lagerfeuer und ohne Zelten völlig in Ordnung. Wir freuen uns aber natürlich sehr, 

wenn ihr mit uns Knacker und Steckerlbrot übers Feuer haltet und mit euren Freunden Zelte aufbaut. Um vorbereitet zu sein (Portionen, 

Zeltplätze, etc.), müssen wir wissen, wie viele fleißige Griller und mutige Zelter da sein werden. 

Hinweis für die Eltern: Natürlich werden wir ausreichend Aufsichtspersonen zur Verfügung stellen, die den Kindern beim Aufbau helfen 

und auch in den Nachtstunden wachsam sind. Selbstverständlich ist es aber erlaubt (und auch gern gesehen), wenn Mama, Papa, 

großes Geschwisterchen usw. mit im Zelt liegen. Das Areal des Wienerwaldstadions ist im Übrigen gänzlich abgesperrt. 
Kann ich auch NUR zum Lagerfeuer kommen? 

Für unsere USVN-Nachwuchsspieler, die nicht am Sommercamp teilnehmen können, ist natürlich ein Besuch nur beim Lagerfeuer 

möglich. Diesfalls ist die Angabe eines Notfallkontaktes nicht notwendig – die Info/Anmeldung aber schon (um kalkulieren zu können). 
Wie werden die Kinder verpflegt? 

Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen erhalten eine warme Mittagsverpflegung. Dabei sind wir sehr stolz darauf, jedes Jahr 

großartige Helferleins zu finden, um den Kindern eigens und selbst zubereitete Speisen anbieten zu können. Natürlich stehen auch 

ganztags Getränke sowie Obstjausen und der eine oder andere Snack zur Verfügung. 
Wie sollen die Teilnahmegebühren bezahlt werden? 

p Bitte um Überweisung auf unser Konto, lautend auf Union Sportverein Neulengbach, Jugendkonto (IBAN AT492021901800001164). 

Danke. 
Die Geschichte mit dem Kleingedruckten … 

Daten und Fotos. Natürlich passen wir auf die angegebenen Daten auf und verwenden sie ausschließlich zur Abwicklung des 

Sommercamps. Insbesondere werden die Daten nicht an Dritte übermittelt. Wir machen aber auch gerne Fotos von freudestrahlenden 

Kindern beim Fußballspielen. Daher entnehmen wir eurer Anmeldung – soweit gesetzlich möglich – die erteilte Erlaubnis, von den 

teilnehmenden Kindern während des Sommercamps Fotoaufnahmen anzufertigen und diese im Zusammenhang mit dem Sommercamp 

für die Öffentlichkeitsarbeit auf unserem Social Media-Auftritten zu veröffentlichen. Wir hoffen, das ist für euch ok. Falls nicht – bitte 

einfach melden.  

Haftung und Aufsichtspflicht. Die Aufsichtspflicht geht mit der täglichen Übergabe der Kinder auf uns über und endet mit dem 

Verlassen der Betreuung bzw der Übergabe an eine abholberechtigte Person, spätestens jedoch um 16:30 Uhr. Für während des 

Sommercamps auftretende Personen- und Sachschäden haften wir im Rahmen der abgeschlossenen Haftpflichtversicherungen, soweit 

nicht bereits eine Leistungspflicht aus einer anderweitigen privaten oder gesetzlichen Versicherung in Frage kommt. Für während des 

Sommercamps abhanden gekommene Gegenstände können wir leider nicht haften. 

Wichtige Informationen / Einnahme von Medikamenten. Sind für die Betreuung der Kinder wichtige Informationen (zB Allergien, 

Unverträglichkeiten, etc) notwendig oder muss das Kind Medikamente einnehmen, ist das bei der Anmeldung zwingend mitzuteilen.  

Absage. Wir veranstalten das Sommercamp ab einer Mindestteilnehmeranzahl von 30 Kindern. Sollte die Veranstaltung deswegen, 

wetterbedingt, oder aus anderen Gründen nicht durchgeführt werden können, besteht kein Anspruch auf eine Ersatzleistung – die 

bezahlten Teilnahmegebühren werden aber selbstverständlich vollständig zurückerstattet. 

Untersagung. Ist zwar noch nicht vorgekommen, aber wir müssen uns vorbehalten, die weitere Teilnahme eines Kindes oder 

Jugendlichen ohne Einhaltung einer Frist zu untersagen, wenn diese die Veranstaltung oder einzelne Einheiten nachhaltig stören oder 

die weitere Teilnahme sonst für uns und die anderen Teilnehmer unzumutbar ist. Dies ist umso wichtiger, um auch Lagerfeuer und 

Zelten ruhig durchführen zu können. Ein Anspruch auf Ersatzleistung besteht diesfalls nicht. 
Wer kann mir bei Fragen helfen? 

Falls es noch Fragen gibt oder wir euch bei der Anmeldung helfen können, jederzeit: 

Martin Führer – Jugendleitung – 0699/13515509 

Stefan Kienbauer – Jugendkassier – 0664/2133551 


